
Begründung

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes (Mr. 205 (IV. Änderung) 
"Pöppelkamp" der Gemeinde Herzebrock

Der Rat der Gemeinde Herzebrock hat in seiner Sitzung am 17.12. 
1982 die Änderung des Bebauungsplanes IMr. 205 beschlossen.

Von der Änderung ist das Grundstück Gemarkung Herzebrock, Flur 
35, Flurstück 103, betroffen.

Zuecks individueller Gestaltung einer geplanten Einfamilienhaus
gruppe wird die Baulinie an der Thomas-Mann-Straße in eine Bau
grenze umgemandelt und die überbaubare Fläche neu festgesetzt.

Zur Sicherstellung der späteren Erschließung einer auf der Grund
lage des Flächennutzungsplanes vorgesehenen Baugebietserweiterung 
wird die Errichtung baulicher Anlagen im Bereich der dafür in 
Frage kommenden Trasse ausgeschlossen.

Auf die zwingende Festsetzung der Hauptfirstrichtung und der 
Einzel- und Doppelhaus-Bauweise wird zur Ermöglichung von Haus
gruppenbildungen verzichtet.

Durch die Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. 
Dem Änderungsverfahren wird demgemäß § 13 BBauG zu Grunde gelegt.

Herzebrock, den 11. m. 1983
Im Aufträge des Rates der Gemeinde:


